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Warum sollten Sie eine Anstellungs-
vertrags-Rechtsschutzversicherung 
abschließen? 

Anders als gewöhnliche Arbeitnehmer 
können gesetzliche Vertreter juristischer 
Personen bei Auseinandersetzungen mit 
ihrem Dienstherren nicht auf die Schutz-
funktion des Arbeitsrechts über die Ar-
beitsgerichte vertrauen, sondern müssen 
sich im Bedarfsfall an die sogenannten 
»ordentlichen Gerichte« wenden  Strei-
tigkeiten werden in diesen Fällen vor den 
Zivilgerichten (Landgericht, Oberlandes-
gericht, Bundesgerichtshof) ausgetragen.  

Folgen davon sind erheblich höhere 
Streitwerte als im Arbeitsrecht und volles 
Kostenrisiko, wenn Sie den Prozess ver-
lieren, das heißt auch die Gerichtskosten 
und die Kosten der Gegenseite sind von 
Ihnen zu tragen.  

 

Wer ist versichert?  

Versichert sind Sie als gesetzlicher Ver-
treter einer juristischen Person, z. B. als 
Geschäftsführer einer GmbH oder Vor-
stand einer AG.  

 

Was ist versichert?  

Versicherungsschutz besteht für Sie bei 
der gerichtlichen Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen aus Ihrem Anstellungs-

vertrag als gesetzlicher Vertreter einer juristi-
schen Person.  

 

Was zahlt der Versicherer?  

Vergütung des Anwalts;  

Zu prüfen dabei:  
Ist eine Honorarvereinbarung möglich? 

 Werden die Kosten eines Korrespondenzan-
waltes bei einem Rechtsschutzfall im Ausland 
übernommen?  

 

Gerichtskosten 

Sachverständige und Zeugen, die das Gericht 
beizieht und den Gerichtsvollzieher.  

Übersetzungskosten, Dolmetscherkosten 
(Ausland).  

 

Persönliche Kosten 

Die Reisekosten, wenn Sie zum zuständigen 
Gericht im Ausland reisen müssen, weil Ihr 
persönliches Erscheinen angeordnet wurde.  

 

Kosten des Gegners 

Die Prozesskosten des Gegners, falls Sie zu 
deren Erstattung verpflichtet sind.   
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(Kosten-) Beispiel 

Der Geschäftsführer einer GmbH mit ei-
nem Jahresgehalt von 150.000 Euro er-
hält eine fristgerechte Kündigung. Er wi-
derspricht und beantragt vor Gericht fest-
zustellen, dass sein Vertragsverhältnis 
durch die ordentliche Kündigung nicht 
beendet wurde. 

 

 Kosten: 

Streitwert  
(3 Jahresgehälter): € 450.000,–

I. Instanz 

Eigene Anwaltskosten € 8.998,–

Gegnerische Anwaltskos-
ten bei Verlieren des  
Prozesses 

€ 8.998,–

Gerichtskosten € 8.864,–

insgesamt € 26.860,–

II. Instanz 

Eigene Anwaltskosten € 11.697,40

Gegnerische Anwaltskos-
ten bei 
Verlieren des Prozesses 

€ 11.697,40

Gerichtskosten € 14.780,–

insgesamt € 38.174,80

 

 

 

 

 

 

 

Weitere wichtige Fragen zur Beurtei-
lung des Versicherungsschutzes: 

• Hat der Versicherer eine Streitwert-
grenze? 

• Wie ist der Geltungsbereich der Versi-
cherung (Deutschland; Europa welt-
weit)? 

• Geltungsbereich  

• Gibt es eine Selbstbeteiligung? Wenn 
ja, in Welcher Höhe? 

• Hat der Vertrag ein „Schadenfreiheits-
programm“? 

• Wie lange beträgt die anfängliche 
Wartezeit 

 

• Gibt es eine juristische Service-
Hotline?  

 

• Wie ist die Anwaltswahl geregelt? 
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